
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 

   

 

 

wie oft müssen Freiberufler eine Betriebsprüfung über sich ergehen 
lassen? Der Bundesfinanzhof hält eine dritte Anschlussprüfung für 
zulässig, solange diese nicht gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
oder das Schikaneverbot verstößt. Wir stellen Ihnen den Beschluss 
vor. Darüber hinaus fassen wir zusammen, wie Sie sich nach der Grund-
steuerreform auf die Grundsteuererklärung vorbereiten. Der Steuer-
tipp zeigt, warum eine Verfahrensdokumentation kein lästiges Übel 
sein muss, sondern eine Chance auf Prozessoptimierung sein kann. 

FREIBERUFLER  
Drei Betriebsprüfungen hintereinander gelten noch nicht als Schi-
kane 

Wie häufig Selbständige und Gewerbetreibende statistisch gesehen mit 
einer Betriebsprüfung rechnen müssen, hängt von der Größe des 
Unternehmens, der wirtschaftlichen Zuordnung und der Art des Betriebs 
ab. Das Finanzamt unterscheidet zwischen Groß-, Mittel-, Klein- und 
Kleinstbetrieben. Hier gilt die Faustregel: Je größer das Unternehmen 
ist, desto häufiger wird es einer Außenprüfung unterzogen. Während 
Großbetriebe in aller Regel durchgehend und lückenlos über sämtliche 
Besteuerungszeiträume geprüft werden, müssen Klein- und Kleinstbe-
triebe eher selten mit einer Prüfung rechnen. 

Viele Betriebe sind jahrzehntelang gar keiner Betriebsprüfung ausge-
setzt. Bei ihnen werden Betriebsprüfungen häufig anlassbezogen 
angeordnet (z.B. bei Unstimmigkeiten in den Gewinnermittlungen). 
Zudem kann man als Klein- oder Kleinstunternehmer in den Fokus des 
Finanzamts geraten, wenn man einer bestimmten Branche angehört, die 
schwerpunktmäßig geprüft wird, wenn Kontrollmitteilungen aus einer 
Betriebsprüfung eines Geschäftspartners eingegangen sind oder (ano-
nyme) Anzeigen vorliegen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein Freiberufler nach 
einer ersten Betriebsprüfung und einer zweiten Anschlussprüfung 
lückenlos auch einer dritten Anschlussprüfung unterzogen werden 
darf. Der betroffene Freiberufler hatte seine fortwährende „Durchleuch-
tung“ als unverhältnismäßig angesehen. Laut BFH sind Außenprüfun-
gen in den Grenzen des Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Willkür-
verbots jedoch grundsätzlich unbeschränkt zulässig. Demnach ist es 
nicht geboten, Außenprüfungen nur in einem bestimmten Turnus oder 
mit zeitlichen Abständen durchzuführen. Allerdings ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob das Finanzamt bei der Anordnung der dritten Anschlussprü-
fung sein Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat. 

CORONA-KRISE  
Umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen gelten bis Ende 2022 

Aufgrund der Corona-Krise hat das Bundesfinanzministerium kürzlich 
diverse befristete umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen bis zum 
31.12.2022 verlängert: 

 Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem 
Bedarfsmaterial und unentgeltlichen Personalgestellungen für 
medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die 
einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise 
leisten (z.B. Krankenhäuser und Arztpraxen), sieht die Finanz-
verwaltung von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertab-
gabe ab. 

 Umsatzsteuerbare Überlassungen von Arbeitnehmern, Sachmit-
teln und Räumen sind als eng verbundene Umsätze der steuerbe-
günstigten Einrichtungen untereinander umsatzsteuerfrei. Die 
Umsatzsteuerbefreiung gilt nur für die Überlassung zwischen Ein-
richtungen, deren Umsätze nach derselben Vorschrift steuerbe-
freit sind. Eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung ist 
nicht erforderlich. 

 Für Nutzungsänderungen von Unternehmen der öffentlichen 
Hand wird aus sachlichen Billigkeitsgründen von der Besteuerung 
einer unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur 
abgesehen, wenn der Sachverhalt in einer Nutzung zur Bewälti-
gung der Corona-Krise begründet ist. 

ERMESSENSFEHLER  
Wann darf das Finanzamt eine Anrufungsauskunft widerrufen? 

Eine Anrufungsauskunft bietet Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit, einen lohnsteuerlichen Sachverhalt rechtsverbindlich durch 
das Finanzamt klären zu lassen. Zentraler Vorteil dieser Auskunft ist, 
dass sich das Finanzamt an seine darin getroffenen Aussagen bindet.  

Setzt der Arbeitgeber den Sachverhalt wie geschildert um, darf das 
Finanzamt später keine Lohnsteuer nacherheben. Die Aufhebung 
oder Änderung einer Anrufungsauskunft ist ermessensfehlerhaft, wenn 
das Finanzamt zu Unrecht von deren Rechtswidrigkeit ausgeht. Zu die-
sem Ergebnis ist der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall gelangt, in 
dem es um ein Langzeitvergütungsmodell für Führungskräfte ging. Die 
dazu ursprünglich erteilte Auskunft war nach rechtlicher Prüfung des 
BFH inhaltlich korrekt und durfte daher nicht widerrufen werden. 

 

GEBÄUDEABSCHREIBUNG  
So gelingt der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungs-
dauer 

Gebäude des Betriebsvermögens, die nicht Wohnzwecken dienen, kön-
nen linear mit jährlich 3 % abgeschrieben werden; hier wird eine tatsäch-
liche Nutzungsdauer von 33 Jahren zugrunde gelegt. Für andere 
Gebäude (z.B. vermietete Wohngebäude des Privatvermögens) gilt 
eine Abschreibung von 2 % pro Jahr (bei einer angenommenen Nut-
zungsdauer von 50 Jahren). 

Immobilienbesitzer können allerdings gegenüber dem Finanzamt eine 
kürzere tatsächliche Nutzungsdauer ihres Gebäudes glaubhaft 
machen, um einen höheren Abschreibungssatz ansetzen zu können 
(z.B. 4 % bei nachgewiesener Nutzungsdauer von 25 Jahren). Hierfür 

müssen sie belegen können, dass ihr Gebäude nur noch in einem ver-
kürzten Zeitraum entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt wer-
den kann (z.B. wegen technischen Verschleißes). 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich klargestellt, wie eine verkürzte 
Nutzungsdauer nachgewiesen werden kann. Geklagt hatte eine Vermie-
terin, die anhand eines privaten Sachverständigengutachtens eine 
verkürzte Restnutzungsdauer für ihr vermietetes Wohn- und Geschäfts-
haus geltend gemacht hatte. Das Finanzgericht hatte ein Gutachten 
eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen eingeholt 
und daraufhin grünes Licht für den Ansatz einer verkürzten Restnut-
zungsdauer gegeben. 

Das Finanzamt aber torpedierte das Gutachten. Es kritisierte im Revisi-
onsverfahren, dass darin nur eine modellhafte wirtschaftliche Restnut-
zungsdauer im Rahmen der Verkehrswertermittlung nach dem Sach-
wertverfahren vorgenommen worden sei. Das Gutachten entbehre Aus-
sagen zur Substanz des Rohbaus und zum technischen Verschleiß der 
tragenden Teile. 

Der BFH hat die Revision des Finanzamts zurückgewiesen. Er hat ent-
schieden, dass sich Steuerzahler und Gerichte zur Darlegung einer ver-
kürzten tatsächlichen Nutzungsdauer jeder Darlegungsmethode 
bedienen könnten, die im Einzelfall zur Nachweisführung geeignet 
erscheine. Auf Grundlage der erbrachten Nachweise muss lediglich mit 
hinreichender Sicherheit geschätzt werden können, in welchem Zeit-
raum das Gebäude voraussichtlich noch genutzt werden kann. Eine ver-
kürzte tatsächliche Nutzungsdauer kann nicht nur durch ein Bausub-
stanzgutachten nachgewiesen werden. 

SCHENKUNGEN  
Kann die Schenkungsteuer Jahre später noch einmal geändert 
werden? 

Wenn man etwas geschenkt bekommt, kann Schenkungsteuer anfallen 
- je nachdem, in welchem Verhältnis man zum Schenker steht und wel-
chen Wert das Geschenk hat. Bei Grundstücken ist der Wert mitunter 
nicht so einfach festzustellen. Wird ein zu hoher Wert festgestellt, sieht 
man darüber hinweg, solange man keine Steuer zahlen muss. Das kann 
sich später ändern, denn alle Schenkungen innerhalb von zehn Jah-
ren werden zusammengerechnet. Mit einem solchen Fall, in dem nach-
folgende Schenkungen eine Steuerpflicht auslösten, hat sich das 
Finanzgericht Niedersachsen (FG) befasst. 

Der Kläger und sein Bruder bekamen 2012 mehrere Grundstücke von 
ihrem Vater geschenkt. Für Schenkungsteuerzwecke wurden Grundbe-
sitzwerte von 174.785 € für diese Grundstücke festgestellt, wovon die 
Hälfte auf den Kläger entfiel. Die Bescheide wurden bestandskräftig. 
2017 erhielt der Kläger von seinem Vater eine weitere Schenkung. Das 
Finanzamt erließ einen Schenkungsteuerbescheid und berücksichtigte 
darin aufgrund der Zehnjahresfrist die Vorschenkung der Grundstücke. 
Nach Ansicht des Klägers waren die Bescheide für die Grundstücke 
keine Grundlagenbescheide für die hier streitige Schenkungsteuerfest-
setzung. Gegen die damaligen Bescheide sei kein Einspruch eingelegt 
worden, da sich aus dem daraufhin ergangenen Schenkungsteuerbe-
scheid keine Steuer ergeben habe. Zudem betrage der Verkehrswert 
nur 11.760 €, womit auf den Kläger hälftig 5.880 € entfielen. 

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Alle innerhalb von zehn Jah-
ren anfallenden Vermögensvorteile sind zusammenzurechnen. Grund-
stücke werden dabei mit den Grundbesitzwerten berücksichtigt. Auf-
grund der Selbständigkeit der Besteuerung der einzelnen Erwerbe ist 
zwar das Recht zur Zeit des letzten Erwerbs (also 2017) maßgebend. 
Daher kommt den vorangegangenen Steuerbescheiden bei der Zusam-
menrechnung keine Bindungswirkung zu. Das ist laut FG aber nicht der 
Fall, wenn der Wert des Vorerwerbs durch einen bestandskräftigen 
Grundlagenbescheid festgestellt wurde. Daher hatte das Finanzamt zu 
Recht den höheren Betrag berücksichtigt. Die Feststellungsbescheide 
können nicht mehr geändert werden. Die Grundstücke sind also mit dem 
höheren Wert zu berücksichtigen. 

 

 

GRUNDSTEUERREFORM  
Bitte Abgabe der Feststellungserklärung vormerken! 

Zum 01.01.2025 wird die neue Grundsteuer Realität - der Einheitswert 
als Berechnungsgrundlage wird dann seine Gültigkeit verlieren. Das ist 
noch eine Weile hin. Trotzdem sollten Sie sich als Immobilieneigentümer 
das Thema schon für dieses Jahr vormerken. 

Für alle rund 36 Mio. wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes müs-
sen nun für Zwecke der Grundsteuer neue Bemessungsgrundlagen 
ermittelt werden. Hierzu werden in einer Hauptfeststellung auf den 
01.01.2022 neue Grundsteuerwerte festgestellt, die der Grundsteuer 
ab dem Kalenderjahr 2025 zugrunde gelegt werden. Für Wohngrundstü-
cke sind hierzu im Wesentlichen nur Angaben zur Lage des Grund-
stücks, zur Grundstücksfläche, zum Bodenrichtwert, zur Gebäudeart, 
zur Wohnfläche und zum Baujahr des Gebäudes notwendig. Grund-
stückseigentümer müssen diese Angaben in einer Feststellungserklä-
rung an ihr Finanzamt übermitteln. 

Hinweis: Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung wird 
voraussichtlich Ende März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen kön-
nen ab dem 01.07.2022 online über ELSTER eingereicht werden. Die 
Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022. 

Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das 
Finanzamt den Grundsteuerwert und stellt einen Grundsteuerwertbe-
scheid aus. Anhand einer gesetzlich definierten Steuermesszahl errech-
net es den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuer-
messbescheid aus. Beide Bescheide sind die Grundlage für die Festset-
zung der Grundsteuer durch die Stadt bzw. die Gemeinde, die dazu den 
Grundsteuermessbetrag mit ihrem Hebesatz multipliziert. 

https://www.quattek.de/steuerinfo


 

Steuerbrief 
Ärzte, Zahnärzte und  

andere Heilberufler 
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FERNBEHANDLUNGEN  
Werbung für digitalen Arztbesuch ist unzulässig 

Eine ganz neue Möglichkeit der ärztlichen Behandlung bietet ein privater 
Krankenversicherer seinen Kunden: einen digitalen Arztbesuch mittels 
einer App. Hierbei konsultiert der Patient per Video einen in der 
Schweiz ansässigen Arzt. Dieses Angebot bewarb der private Kranken-
versicherer auf seiner Website und auf Plakaten. Dagegen klagte ein 
Verein zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb, da er darin einen 
Verstoß gegen das Verbot von Werbung für Fernbehandlungen sah. 
Nachdem die Vorinstanz die Berufung zurückgewiesen hatte, musste 
nun der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden. 

Während des Berufungsverfahrens ist das Heilmittelwerbegesetz 
(HWG) Ende 2019 um eine Ausnahme ergänzt worden, um der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen Rechnung tragen. Danach gilt kein Wer-
beverbot für Fernbehandlungen, wenn für die Behandlung nach allge-
mein anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher 
Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen nicht erforderlich ist. 

Der BGH hat jedoch entschieden, dass die beanstandete Werbung 
gegen das HWG sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Fas-
sung verstößt. Die Werbung des Beklagten sei explizit für die Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten erfolgt, die keinen persönlichen Kon-
takt zwischen Arzt und Patienten erforderten. Zudem sei dem Patienten 
das Angebot einer umfassenden Primärversorgung (Diagnose, The-
rapieempfehlung und Krankschreibung) unterbreitet worden. Der BGH 
betonte in seiner Entscheidung allerdings auch, dass Apps durchaus 
grundsätzliche Kommunikationsmedien sein können. 

STEUERTIPP  
Schaffen Sie Transparenz durch eine Verfahrensdokumentation! 

Wer Einnahmenüberschussrechnungen oder Bilanzen erstellt, muss die 
„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form“ 
(GoBD) beachten. Das gilt auch für Ärzte und Zahnärzte, sobald sie Pro-
zesse in ihren Praxen per EDV abbilden und ihre Buchführungs- und 
Aufbewahrungspflichten teilweise oder ganz in elektronischer Form 
erfüllen. Ein wichtiger Teilbereich der GoBD ist die Verfahrensdokumen-
tation, in der alle relevanten IT-Prozesse dargestellt werden müssen. 

Hinweis: In der Verfahrensdokumentation wird der organisatorisch und 
technisch gewollte Prozess beschrieben. Sie ist praktisch das Handbuch 
zur Praxis und gibt einen Überblick über deren steuerrelevante 
Geschäftsprozesse, Daten und Ablagesysteme. 

Ein wichtiger Aspekt der Verfahrensdokumentation ist die digitale 
Buchhaltung, insbesondere die Überführung aller Belege in eine elekt-
ronische Version. Die Digitalisierung und anschließende Archivierung 
von Belegen, inklusive Vernichtung der Originalbelege, wird als „Erset-
zendes Scannen“ bezeichnet. Zusammen mit den anderen Prozessen 
in der Buchhaltung muss dieser Vorgang in der Verfahrensdokumenta-
tion genauestens dokumentiert werden. Durch die Möglichkeit, Belege 

mit dem Smartphone abzufotografieren und in einer Cloud zu speichern, 
ergeben sich neue Vorgaben für Praxen. 

Im Fall einer Betriebsprüfung wird die Verfahrensdokumentation in der 
Regel von der Finanzverwaltung angefordert. Wird bei der Prüfung keine 
oder nur eine fehlerhafte Dokumentation vorgelegt, kann es passieren, 
dass die Prüfer die Buchführung verwerfen und die Besteuerungsgrund-
lagen schätzen. Dieses Vorgehen der Finanzverwaltung ist zwar 
umstritten, da es keine gesetzliche Pflicht zur Erstellung einer Verfah-
rensdokumentation gibt.  

Ist die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit allerdings durch eine 
fehlende oder unzureichende Verfahrensdokumentation entfallen, kann 
es wegen Verstoßes gegen die GoBD zu einer Hinzuschätzung von 
bis zu 10 % des Jahresumsatzes auf den steuerpflichtigen Gewinn 
kommen. Eine Hinzuschätzung durch Betriebsprüfer bzw. die Finanz-
verwaltung ist hingegen nicht ohne weiteres möglich, wenn die Buchfüh-
rung inhaltlich korrekt ist und trotz fehlender Verfahrensdokumentation 
keine Mängel bei der Nachvollziehbarkeit bestehen. 

Hinweis: Die Erstellung einer korrekten Verfahrensdokumentation ist 
nicht nur sinnvoll, um bei einer Betriebsprüfung abgesichert zu sein. 
Durch die ausführliche Dokumentation der Prozesse und Systeme wer-
den auch Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in der Praxis klar 
definiert und verdeutlicht. Außerdem können die dokumentierten 
Abläufe hinsichtlich Effizienz und Effektivität geprüft und so Prozesse 
optimiert werden. 

Wir wissen, worauf es ankommt, damit die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt sind, und unterstützen Sie selbstverständlich bei der Erstellung 
Ihrer Verfahrensdokumentation. Sprechen Sie uns gerne darauf an. 

 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 

 

 

 

 

J. Hollstein R. Haever F. Güntzler J.-K. Vietor 

T. Kumpe M. Engel L. Becker J. Förster 
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